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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.2005

Norm

ABGB §1304 IX

LFG §11 Abs1

LFG §154 Abs1

LFG §155

LFG §157

LFG §158

Rechtssatz

Nach §154 Abs 1 LFG haftet der (vertraglich verp8ichtete) Beförderer für den Ersatz des Schadens, wenn ein Fluggast

an Bord eines Luftfahrzeuges getötet oder am Körper verletzt oder an der Gesundheit geschädigt wird. Die Haftung

des Beförderers ist als Verschuldenshaftung konzipiert, wobei die Beweislast für mangelndes Verschulden den

Luftbeförderer tri>t. Tri>t den Geschädigten ein (eigenes) Verschulden, so ist gemäß § 157 LFG § 1304 ABGB

sinngemäß sowie auf die Ersatzansprüche gemäß § 158 LFG grundsätzlich das ABGB anzuwenden.
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